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Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Mitteilung der obersten Heeresleitung , Große - Hauptquartier , 2. Februar , vormittag - , (W, B Amtlich)

Westlicher Krieg- schanplatz, Außer ArMe -iekamps-n an verschiedenen Stellen kein- besonderen Vorkommnisse
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Großes Hauptquartier, 1. Februar
mittags. (W.B. Amtlich.) 3

Westlicher Kriegsschauplatz.
5ßon dem westlichen Kriegsschauplatz ist

nichts wesentliches zu melden ^ Ö
ginn Östlicher Kriegsschauplatz.
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Amtlicher Bericht vom Sonntag.

Westlicher Kriegsschauplatz.

In Flandern fanden gestern nur Artil¬
leriekämpfe statt . Bei Cuinchy , südlich der
Straße von La BassH , sowie bei Carency,
nordwestlich Arras , wurden den Franzosen
einzelne Schützengräben entrissen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.

An der Ost -Preußischen Grenze nichts
Neues . In Polen wurde bei Vorzynow,
östlich Lowicz , ein russischer Angriff zurück-

geschlagen . ^

Des Kindes Bitte.
O Herr und Heiland , ich bitte dich,
Ich bitr ' dich von Herzen inniglich:
Beschirm den Vater draußen im Feld!
Ich Hab ihn in deine Hut gestellt,
Von deinen Englein treulich bewacht,
Laß ruhig ihn schlafen diese Nackt!

Sieh , Vater , meine Hände heb ' ich zu dir,
Damit du ihn schützest für und für!
Ich schenke mich ganz dir , o nimm mich an,
Für Vaters Herz biet ich dir meines an,
Und droht ihm Gefahr , wohl gar der u.od,
Dann steh ihm bei in Kampf und Not!

Die Mutter auch laß ruhn in der Nacht,
Sie hat schon so oft , so oft gewacht;
Um den Vater leidet sie große Not,
Vom weinen sind die Augen rot!
Mir lächeü sie zu , als sei mdiis gescheh'n,
Ich soll das Leid und den Kummer nicht seh' n.

Doch ich weiß genau , sie gedenket der Stund,
Da den Kuß sie fühlte auf ihr m Mund,
Den Kuß , als der Vater Abschied nahm.
Kampfesmutig das Auge , dis Brust voll Gram,
Schlang er noch einmal um uns den Arm
Und drückte uns an sein Herz so warm.

Und hebt noch einmal segnend die Hand:
Gott schütze euch und das Vaterland!
Mein Weib sei stark , eine deutsche Frau,
Meine Kinder , nur fest auf den Herrn vertraut,
So sprach er , dann zog er aus in den Streit,
Für Kaiser und Reich zu sterben bereit.

Wir aber blieben verlassen hier,
Und täglich fehlte der Vater mir,
Doch hör ich immer sein letztes Wort,
Es klingt mir im Ohre fort und fort:
Mein Weib sei stark , eine deutsche Frau,
Meine Kinder , nur fest auf den Herrn vertraut.

Drum , Gott im Himmel , wend ' ich mich,
Auf Vaters Wunsch mit Vertrauen an dich;
Ich will nicht zagen in schwerer Zeit,
Ich weiß , du bist zu helfen bereit,
Du lässest Deutschland nicht untergehn
Und den Vater , den Vater mich wiedersehn!

Vizewachtmachtmeister Fritz Zensen
zurzeit im Schlachtfeld in Westflandern.

Das zweite englische Heer.
Der „Nieuwe Rotterdamsche Eourant " meldet

über die Ausschiffung des zweiten englischen Heeres
folgende Einzelheiten au ? Ls Havre:

Die neuen englischen Truppen , die die französisch¬
englischen Reihen verstärken sollen , kamen in riesigen
Transportschiffen gleichzeitig in verschiedenen fran¬
zösischen Häfen an . In den Häfen wurden alle
Anstalten getroffen , um die Ausschiffung der Tausende
rasch zu vollziehen . In feldmarschmäßiger Aus¬
rüstung stapden die englischen Soldaten an Bord
und warieten , bis an sie die Reihe komme . Sie
wurden direkt von den Schiffen aus in die bereit-
stehenden Züge gebracht , die sofort nach der Front
dampften . Während so die Ausschiffung mit größter
Geschwindigkeit von statten ging , kreuzten die eng¬
lischen Kreuzer und Torpedozerstörer , die die Trans¬
porte geleitet hatten , vor den Häfen , um darüber
zu wachen , daß sich kein feindliches Unterseeboot
nähere . Jene Soldaten , die nicht durch Eisenbahn¬
züge abtransportiert werden konnten , formierten
sich in Kolonnen und marschierten nack der Front.
Ausschiffung und Abmarsch der Truppen waren

gut geregelt . Das ausgeschiffte neue englische Heer
soll hinter dem ersten englischen Heere Aufstellung
nehmen.

Von unsrer Luftflotte.
Eine Meldung des russischen Marine -General¬

stabes verbreitet , daß am 25 . Januar ein deutsches
Zeppelin -Luftschiff Libau überflogen und Bomben
abgeworfen habe . Das Luftschiff sei beschossen und
getroffen worden und sei in die See gestürzt . Von
russischen Fahrzeugen sei es vernichtet und die Be¬
satzung gefangengenommen worden.

ft "A+ tuM* uni 25 . Januar ctn deutsches
Marine Parseval -Luftschiff — kein „Zeppelin"
von einem Ostseehafen aus zu einer Unternehmung
gegen den russischen Kriegshafen Libau aufgestiegen
und bisher nicht zurückgekehrt . Es wird daher mit
seinem Verlust zu rechnen sein ; die Tatsache aber,
daß die russische Meldung selbst das Abwerfen von
Bomben berichtet , läßt annehmen , daß die kühnen
Lufifahrer vorher ihre Aufgabe gelöst und dem
feindlichen Kriegshasen Schaden zugefügt haben.

Auch unsre Flieger haben wieder durch eine
besondere Tat bewiesen , wie treu und tapfer sie
außer ihrem Aufklärungs - und Angriffsdienst die
Wacht in den Lüften halten . Die „Basler Nach¬
richten " melden : „Von sieben englischen Flugzeugen,
melckp Ostende und Zeebrügge beschossen haben , sind
drei nicht zurückgekehrt . Sie wurden auf dem Rück¬
fluge von zahlreichen deutschen Flugzeugen umzingelt
und auf das offene Meer gejagt . Unter den ver¬
mißten englischen Fliegern befindet sich auch Sam¬
son, der sich mehrfach ausgezeichnet hat.

Verminderung des Schweine¬
bestandes.

Das Schwein ist als Konsument der schärfste
Konkurrent des Menschen . Es gibt große Gebiete
in den Vereinigten Staaten , in denen die Schweine
fast ausschließlich mit Mais gefüttert werden , wäh¬
rend dort der Mais gleichzeitig das Hauptnahrungs¬
mittel der Menschen ist. Auch bei uns ist der Ge¬
treidekonsum außerordentlich groß . Vor dem Kriege
wurden etwa 1/20  unserer Roggenernte , V3 unserer
Gerstenernte und */ * der eingeführten Gerste und
des eingeführten Maises an die Schweine verfüttert.
So wurden jährlich etwa V2 Million t Roggen,
annähernd 3 Millionen < Gerste und fast eine
Million t Mais von den Schweinen verzehrt.

Mit dem Ausbruchs des Krieges mußten wir
auf die Einfuhr von Getreide fast völlig verzichten.
Das bedeutet für uns a . a . einen jährlichen Ausfall
von 3 Millionen t Gerste und 1 Million t Mais.
Man hat nun erwartet , daß dieser Ausfall notwen¬
digerweise eine Verminderung unseres Schweinebe-
standes zur Folge haben würde . Aber dies war
nicht der Fall . Wir hatten bei Ausbruch des
Krieges rund 26 Millionen Schweine und haben
auch heute noch etwa ebenfoviele . Da nun auch
die anderen für Schweine in Betracht kommenden
Futtermittel während des Krieges knapper sind als
vorher , müssen ungeheuere Mengen Roggen den
Schweinen geopfert worden sein . Wenn vor dem
Kriege monatlich etwa 60000 1 Roggen und 25000 1
eingeführte Gerste und Mais an Schweine verfüttert
wurden , so dürften im August , September und
Oktober v . I . mindestens je 300 000 t Roggen ver¬
füttert worden sein . Was das bedeutet , kann man
sich daran klar machen , daß die gesamte Bevölkerung
des Deutschen Reiches monatlich 600000 t Roggen
verzehrt . Während die Menschen monatlich etwa
9 kg Roggen pro Kopf konsumierten , fraßen die
Schweine monatlich mindestens 12 kg pro Kopf
unserer Bevölkerung , lind das zu einer Zeit , wo
strenges Haushalten mit Brotgetreide ein Gebot
der Selbsterhaltung für das deutsche Volk war!
wirr dem Verbot des Verfütterns von Brotgetreide
das am 4 . November v . I . in Kraft trat , dürfte
der Roggenkonsum der Schweine zwar erheblich
zurückgegangen sein , aber die Tatsache , daß die
Zahl der Schlachtungen seitdem nicht wesentlich zu¬
genommen hat , zwingt zu der Annahme , daß noch
nach Erlaß des Verbotes die Schweine vielleicht
ebensoviel pro Kopf verzehrt haben wie die Men¬
schen. Dabei ist der Schweinefleischertrag aus dem
verfütterten Getreide recht gering . Der Landwirt
rechnet im allgemeinen damit , daß 6 Gewichtsteile
Getreide 1 Gewichtsteil Schweinefleisch ergeben.
Dieselbe Menge von 9 kg Roggen , die den Monats¬
brauch eines Menschen darstellt , liefert also nur
1,8 kg Schweinefleisch.

Eine schleunige eingreifende Verminderung
unseres Schweinebestandes ist daher dringlichst ge¬

boten . Regierungen und S dte sind bereits be¬
müht , uns durch Ankauf id Schlachtung von
Schweinen diesem Ziele näher zu bringen . Aber
darüber hinaus müssen auch unsere Hausfrauen durch
Einkauf von Dauerware die Nachfrage der Schlächter
nach Schweinen steigern . In Friedenszeiten be- ;
deutet ein erhöhter Verbrauch von Schweinefleisch
lediglich eine Verminderung unseres Schweinebe¬
standes . Heute bedeutet er zugleich die Erfüllung
des zum menschlichen Verbrauch verfügbaren Ge - ;
treidevorrats!

Amtlich.
Bekanntmachung . In Ausführung der Be¬

kanntmachung des Herrn Reichskanzlers über die
Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl
vom 26 . Jan . i9 (5 werden alle Diejenigen aufge¬
fordert , welche in der Nacht vom 3 ; . Januar zum
\.  Febr . \ 9 !5 Vorräte von Weizen (auch Dinkel
und Spelz ) Roggen allein oder mit anderer Frucht
gemischt und Hafer , sämtlich auch ungedroschen,
Weizen -, Roggen -, Hafer - und Gerstenmeh ! in ihrem
Gewahrsam haben , diese Vorräte bei uns anzuzeigen.
Formular zu dieser Anzeige nebst einer Anweisung
zu ihrer Ausfüllung sind , soweit sie nicht bereits
zugestellt sind , auf Zimmer 5 des Bürgermeister¬
amtes erhältlich . Die Anzeige  ist bis zum
5. kebruar 1915 bei uns einzureichen.  Alle
Angaben der Anzeige haben in Zentnern  zu er¬
folgen . Jede andere Gewichtsangabe ist verboten.
Die vorhandenen Vorräte , die genau gewogen wer¬
den müssen , sind vollständig anzugeben . Es ist
unzulässig , irgend welche Abzüge für den Bedarf
des Haushalts , des gewerblichen oder landwirt¬
schaftlichen Betriebs zu machen . Wer die Anzeige
nicht in der obigen Frist erstattet , oder wer wissent¬
lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Es wird zur Vermeidung unliebsamer Folgen
darauf hingewiesen , daß wir zur Nachprüfung der
Angaben berechtigt sind , die Vorrats - und Betriebs¬
räume der Anzeigepflichtigen zu untersuchen und
ihre Bücher prüfen zu lassen.

Schließlich sei noch auf § 7 der oben erwähnten
Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers hinge¬
wiesen , welcher besagt , daß , wer unbefugt beschlag¬
nahmte Brotgetreide - und Mehl -Vorräte sowie Hafer
beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört , verfüttert oder
sonst verkauft , kauft oder ein anderes Veräußerungs¬
oder Erwerbsgeschäft über sie abschließt , mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu 10000 Mark bestraft wird Ebenso wird
bestraft , wer die zur Erhaltung der Vorräte erforder¬
lichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt , oder wer
als Saatgetreide erworbenes Getreide zu anderen
Zwecken verwendet oder wer entgegen der Vorschrift
in § 4 Absatz 4 k beschlagnahmsreies Mehl ver¬
wendet.

HJPf MlUlkM OfflKtm
oftfiiiiiit limm Mfluürm

Mt iid) [trügt!
Jeder eile Kriegs brot!

Industrielle
richtet Euch auf

:: Gaskoksfeuerung ::
ein , damit einer

Brennstoff -Knappheit
vorgebeugt wird.

Gaskoks verbrauch steigert die Erzeugung von
Ammoniak , Teer und Benzol , den notwendigsten
Rohstoffen für die Zwecke des Heeres und ' der
Marine , der Industrie und der Landwirtschaft



Verordnung über die Abkürzung der Schonzeit für
weibliches Rehwild , Fasanenhennen und Hasen.

Vom 19- Januar 1915.

wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen rc.
verordnen auf Grund des Artikels 63 der verfaffungsurkunde für
den preußischen Staat vom 31 . Januar 1850 ( Gesetzsamml .5 . ^7)
und auf den Antrag unseres Staatsministeriums , was folgt:

8 1- Im Jahre 1915 beginnt die Schonzeit für weibliches
Rehwild und Fasanenhennen (8 39 Absatz \ Nr . 6 und [3 $ >er
Iagdordnung vom 15 . Juli 1H07, Gefetzsamml S . 207 ) erst mit
dem März und für Hafen (8 39 Absatz { Nr 9 a. a . (D.)
mit dem \.  Februar.

§ 2 . Diese Verordnung tritt mit ihrer Ankündigung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedruckten Königlichen Insiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier, den Ist Januar 1915.

Wilhelm. (I . . 8 .)

Bad Homburg , de» 3O. Januar 1915.immm  Dkk Dslkk-SDllM.
Der Lundesral hat beschlossen, daß üer für die Heeresver¬

pflegung von Anfang Februar 9̂15 bis zur nächsten Ernte er-
forderlichenBedarf an Hafer im Betrage von eineinhalb Millionen
Tonnen sofort sicherzustellen und in drei Teilen von je euer
halben Aiillion Tonnen in den Monaten Februar , Marz und
April 191 -5 an die Heeresverwaltung zu liefern ist. Die ver
teilung dieser Beträge auf die einzelnen Bundesstaate » und
ungsverbände ist durch den Herrn Reichskanzler und den Herrn
Minister des Innern erfolgt . Nach ihr entfallen auf jden Ober
taunuskreis 5st0 Tonnen . Je ein Drittel dieses Oaanlums isi in
den Monaten Febrnar , März und April zur Ablieferung bereit-
zustellen. Zur Lieferung dieser Lieferungen werden auf Grund
des § 2 Absatz 1 des Höchstpreis Gesetzes vom 4 August und
17. Dezember 19 (4 in der Fassung des Abänderungsgesetzes vom
2 \ . Januar '915 (RGBl .S . 25) sämtliche rm Obertaunuskreife
vorhandenen Hafer-Vorräte (gedroschen und ungedroschen) hiermit
für die Heeresverwaltung beschlagnahmt . Diese Anordnung tri.'t
mit dem Tage der Veröffentlichung imKreisblatr des Obertaunus¬
kreises in Kraft.

Mit dem Ankauf in unserem Kreise i die landwirtschafi-
liche Zentral -Darlehn - kasse für Dentschlano, Filiale Frankfurt am
Main , Schrllerstraße j5 , betraut Die Beschlagnahme wird in
denjenigen Fällen wieder aufgehoben weröen können, wo die Hafer
besitzer die von ihnen gefordertenMengen freiwillig zur Verfügung
stellen und die nötige Sicherheit wegen Bereithaliung auch der
später fälligen Lieferungen bieten. Im anderen Falle erfolgt die
.Zwangsenteignung.

Von der Inanspruchnahme werden nicht belroffen : j . Saat
Hafer im Sinne des 8 j Absatz 3 der Bekanntmachung vom (9-
Dezember 191 H, d. h. Saathafer , der nachweislich aus landwirt¬
schaftlichen Betrieben stammt, die sich in den letzten zwei Jahren
mit dem Verkaufe von Saathafer besaßt haben . 2 . der von den
Landwirte» für ihre wirttschaft erforderliche» Saathafer j200 kg
für das ha Haferanbaufläche , 3 . für jedes Pferd oder andere
Einhufer , die im Besitz oder Gewahrsam von Personen jsind,
eine Menge von 500 kg

Die Octspolizeibehörden werden wiederruflich ermächtigt , den
Landwirten und Pferdebesitzern die Anschaffung von Hafer im
-Rahmen der vorstehenden Ausnahmen zu gestatten. Von jeder
-erteilten Erlaubnis ist mir Anzeige zu machen.

Der Agl . Landrat. I . V : v . Bernus.

wird veröffentlicht.

Eronberg , 2 . Febr . 1915 . Die polizeivsrwaltung.

I v . : Schulte.

Kassel, den 14. Oktober 1914.

iß ®run ^ ^ nes Erlasses des Kriegsmtnifteriums vom
Ar. v. M . und der dazu ergangenen Anordnung des stellv.
Generakommandos des 18. Armeekorps vom 3 . d. M . iid 28950
ersuche ich die Ortspolizeibehörden Ihres Bezirks anzuweisen
oasur Sorge zu tragen , daß jeder  in eine Privatpflegestätte,
jet jie groß oder klein, überwiesene Genesende innerhalb 24
Stunden bei der Ortspolizeibehörde von dem Inhaber der
ii ^ ^ E ^ bnätte unter Angabe des Namens , des Truvventeils
uns des Lazaretts , aus dem er überwiesen worden ist, ange-

e det wird . Die Ortspolizeibehörden haben Abschrift dieser
überflnd/n " "^ hend dem zuständigen Bezirkskommando , zu

Zuordnung bezieht sich auch auf solche Verwundete
n , .. • • .‘ e PÜ ihren Wunsch oder auf Antrag von An
g hörigen m ihre Hermat überführt und in der eigenen Familie
untergebracht worden sind. Sie unterliegen gleichfalls der
Anmeldung . Der Oberpräsident

gez. : Hengstenberg.

Gefunden bzw. zugelaufen find : 1 Portemonaie,
1 Brusttasche und 1 junger Jagdhund.

Die Polizeiverwaltung.

üi?iÖ?l (litt tzklkklük-MID
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1. Mit dem Beginn des l . Februar 1915
sind alle Vorräte von Weizen (auch Dinkel
und Spelz ), Roggen , allein oder mit anderer
Frucht gemischt, Hafer , sämtlich auch unge-
droschen, Weizenmehl -, Roggen -, Hafer - und
Gerstenmehl beschlagnahmt.

2. Jeder Einwohner hat die in seinem Ge-
wahrsarn befindlichen Vorräte , welche zu¬
sammen mehr als 2 Zentner betragen , bis
zum 5. Februar bei uns anzumelden.

Formulare zu dieser Anzeige nebst einer
Ausführungsanweisung zu ihrer Ausfüllung
sind, soweit sie nicht bereits zugestellt sind,
auf Zimmer 6 des Bürgermeisteramtes
pvhrtTHtA
vv +yviivuvy.

3. Auch Derjenige , welcher weniger als zwei
Zentner Vorräte hat , muß eins schriftliche
Erklärung machen.

4. Wer die unter 2 und 3 vorgeschriebenen
unterläßt oder unrichtige oder

unvollständige Angaben 'macht, wird mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder Geld¬
strafe bis zu i50Q Mark bestraft.

Außerdem werden die nicht angezeigten
Vorräte weggenommen und dafür kein Preis
gezahlt .;

5 . Wer am l . Dezember l9 (4 Getreide,
welches er anzumelden hatte , verschwiegen
hat , bleibt straffrei, wenn er jetzt richtig
anmeldet.

6 . Jeder , welcher beschlagnahmte Vorräte be¬
sitzt, ist verpflichtet, die Vorräte aufzube-
wnhren und pfleglich zu behandeln . Er
bleibt für die volle rvcenge haftbar.

Zuwiderhandlungen werden mit Ge-
Cronberg , den (. Februar (9i5.

fängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld¬
strafe bis zu 10 000 Mark geahndet.

7. Veränderungen an den beschlagnahmten
Gegenständen dürfen nicht vorgenommen
werden.

Das Verfüttern von beschlagnahmten
also auch von Hafer , Haferschrot oder Hafer¬
mehl ist bei Strafe bis zu einem Jahr Ge¬
fängnis oder bis 10000 Mark verboten.

8. Händler und Handelsmühlen dürfen monat¬
lich Mehl bis zur Hälfte der vom l . bis
15. Januar i9l5 käuflich gelieferten Mehl¬
menge veräußern.

Bäcker und Konditoren dürfen täglich
Mehl bis zu drei Vierteilen des durchschnitt-
lichen Tagesverbrauchs vom bis l5.
Januar 1915 verbacken.

Jeder Händler , Bäcker, Konditor und
Müller muß also auf Grund seiner Bücher
Nachweisen können, daß er nur die genehm¬
igten Mengen verbraucht hat . Er hat dies
am 1., 10. und 20 . jeden Monats , erstmalig
am j0 . Februar bei uns anzuzeigen.

Ein Jeder mache deshalb sofort seine
schriftlichen Nachweise und zeige an , daß
er von dieser Befugnis Gebrauch machen
will . Bei Zuwiderhandlungen Gefängnis¬
strafe bis zu einem Jahre oder Geldstrafe
bis 10000 Mark.

9. Jeder Besitzer von Getreide und Mehl wiege
sofort seine sämtlichen, sowie die von ihm
verwahrten einem Dritten gehörigen Vor¬
räte , damit er genaue Angaben machen
kann und sich vor schweren Strafen schützt.

Der Magistrat . I . V : Schulte.

Morgen jVlttt« ock früh g Uhr
wird bei pbil . Braubacb
eichenstrassc 18 eine gut-

genäbrte

ausgefallen , per pTund

Meitzer Fox
rnii braunein Kopf , auf „Kerrie"
hörend, am Sonntag am Fuchs-
taiz en t laufe  n.

Nachrichten an die Expediticn
di"w^

preuEü iBfaiiBiimiiüf
füiMtnif.

Den Spie ern der Preuß . Süd¬
deutschen Lotterie zur Kenntnis¬
nahme , daß die Lose zur zweiten
Klasse bis spätestens 8. Febr .,
abends 6Uhr eingelöft sein müssenHei.rieh Lohmann

Telefon 119.

♦
! Mündelsief er i
t unter Garantie desObertaunuskreisest
♦
♦
♦

♦

Telephon flr. 353 • Poitfchechkonfo flr. 5795 • Reidisbanh Giro Konto^

Annahme von Spareinlagen in jeder 5öhe gegen ^
3V2 Prozent Zinfen bei tägliche, Verzinsung. +

^ Koltenloie Abgabe von Beimlparbüditen bet einer •
♦ [üindeiteinlage von 3.— wirk. ♦
^ Annahmestelle bei Herrn Heinrich hohmann, eronberg. ;

♦
♦



vJ .estern übend verschied sanft unser heiß¬

geliebter Gatte, Vater , Großvater, Bruder, Schwager,

Schwiegersohn , unser treuer Freund

Johannes E. S. Schmidt
gen. Schmidt-Lux.

Cronberg , den 1. Februar 1915

Im Namen der Hinterbliebenen

Frau Gilly Schmidt , geh . Fehrmann

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, nachmittags

2 Uhr, vom Sterbehause aus , Krontalerweg Nr. 7.

Hl '1 1
Schwer Ikt er von uns gefdiieden,
HIs er zog in Feindeslandl
Ruhe Ianff in kühem Frieden,
Du Ifarbit als Held fürs Vaterland.

Hm 23. üanuar fiel bei flnny in üordfrankreidi
unter unvergeßlicher treuer Sohn, Bruder, Neffe
und Enkel

Wilhelm 3acobi
beib~6arde Ünfanferie-Regimenf 115 Darmffadf
Ein Schuß aus der Flanke traf ihn ins ßerz und
hatte den foforfigen üod zur Folge. Ein schönes
6rab iff ihm geworden.

Die fieffrauernden eifern und 6eIchwHfer
FamilieA. Müller.
Familie Beilmann.

Frankfurt-Rödelheim(niddagaulfr. 57), Eronberg,
Oberingelheim, Darmltadt, 1. Februar 1915.

©emetmt. Baugenossenschaft Cronberg-Schönberg.
Eingetragene Genossenschaft m. b. H.

Soll Gewinn - und
Marc

luft-Conto für 1914 Haben

Freitag,  den 5. Februar , abends 9 Uhr pünktlich im k
„Grünen Wald " I

Jahres Versammlung. 1
Tagesordnung : I. Bericht des Brandmeisters.

2. Bericht der Kassen-Revifion.
3. Wahl des Vorstandes.
4. Einteilung der Mannschaften und Wahl

der Führer.
u. Die Kameraden im Felde und unsere»

Sendungen.
6. Verschiedenes.

Der Brandmeister. —I
Übertrag 1018 9?
Gebäude-Eonto 1050.—
Inventar - und Mobilien-Conto 15.10
Verwaltungskosten-Conto 100.—
Steuer-Conto incl. Brandsteuer 205.47
Versicherungen-Conto 38.—
Reparaturen-Conto 942.78
Unkosten-Conto 149.33
Zinsen-Conto 2345.52
Wassergeld-Conto 1.10
Bilanz (Gewinn) 737.60

Uebertrag
Pacht-Conto
Gasherd-Miete-Conto
Mieten-Conto

Mark
1018.95
101.50
71.40

6412 —

Sa. 6603.85 Sa. 6603.85

Aktiva Bilanz für 1914 Passiva

Sparkassen-Conto 1417 87^ Hypotheken-Conto 78799.20
Inventar - u.Mobil.-Conto 72.10 Tilgung 1901.03 76898.17
Abschreibung 15.10 57.— Geschäftsguthaben-Conto 31088.48
Bauplatz-Conto 11040.38 j Unterftützungskassen-Conto 25.—
Gebäude-Conto 99800.— Resecvefonds-Conto 1270.16
Abschreibung 1050.— 98750.— ISpezialreservefonds-Conto 2060.49
Cassa-Conto 78.95' Gewinn- u.Verlust-Couto 466.—
Debitoren-Conto 1200.70 jCreditoren-Conto 737.60

112544.90 112644.90

Mitgliederbewegung: Der Mitgliederstand war am 1. Januar 1914
Es traten neu e>n

76
6

Am '31. Dezember 1914 scheiden aus
Mithin Bestand am 1. Januar 1915

Die Geschäftsguthaben der Mitglieder betrugen
(gegen M . 31153 64 in 1913)

Die Haftsumme ist für 171 Anteile
Cronberg, im Januar 1915.

Der Vorstand:
Bernhard Martin . Georg Maschke.

78
M . 31088.48

M . 34200.—

Heinrich Lohmann.

»M -WW.
Mit Eintritt der kühlen Jahreszeit ist für die im
Felde stehenden Truppen besonders geeignet:

Deutfäier Cognac tßÄ “ !Jlg*j
tandaräflicher Magen so

anerkannt vorzüglicher Magenlikör / Pfennig ;
Versandfertig in Kartons als Feldpostbrief (Porto 10 Pfg.) i

-- ■- ^ einftandlung
Burg erstraße 21

Telefon 194]

Brot- und Feinbäckern
FM1. Humana
Telephon 183. Eichenstraße 9.

empfiehlt:

Samstags -S >tO llCTK
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